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Mit der Wasserresilienzstrategie der EU-Kommission wer-
den Erfordernisse eines effizienten EU-Wassermanage-
ments priorisiert und in die EU-Politikbereiche integriert 
(Europäische Kommission, 2025a). Der Handlungsdruck 
ist hoch: Mitgliedstaaten sind mit Auswirkungen des 
Klimawandels konfrontiert, u. a. mit Wassernotlagen, die 
Gesellschaften und Ökosysteme destabilisieren. Um ihnen 
zu begegnen, kann die EU nicht mehr nur auf bestehendes 
Wissen zurückgreifen, denn die aktuellen Entwicklungen 
der Niederschläge überschreiten die Schwankungsbreiten 
der Vergangenheit. Dies führt in der Wasserwirtschaft 
zu Planungsunsicherheit bezüglich Wasserquantität und 
-qualität.

Klimaresilientes Wassermanagement als neues 
Leitbild in der EU-Wasserpolitik
Kern der EU-Wasserresilienzstrategie 2025 ist ein neues 
„Wassernutzungseffizienz-Zuerst-Prinzip“: Wasser-
verbräuche sollen reduziert und Wassernutzungen effi-
zienter gestalten werden, u. a. durch Wasserreycling, bevor 
zusätzliche Wasserressourcen bereitgestellt werden. Der 
WBGU schlägt vor, dieses Prinzip um das Leitbild eines 
klimaresilienten Wassermanagements, das durch Wirk-
samkeit und Flexibilität, lokale Machbarkeit, Multifunk-
tionalität sowie soziale Ausgewogenheit und Partizipa-
tion gekennzeichnet ist, zu ergänzen. Der WBGU schlägt 
vier handlungs- und entscheidungsleitende Kriterien 
für Auswahl und Ausgestaltung von Maßnahmen für 

ein klimaresilientes Gewässermanagement vor. Solche 
Maßnahmen sind:
1. wirksam und flexibel: Die Wirksamkeit von Maßnahmen 

sollte im Hinblick auf ihre spezifischen wasserbezoge-
nen Ziele und ihren Beitrag für die Wiederherstellung 
eines klimaresilienten Landschaftswasserhaushalts 
beurteilt werden. Dafür sind verschiedene Zeitskalen 
relevant. Strukturen und Prozesse im Wassermanage-
ment sollten akteursübergreifend und korrigierbar 
gestaltet werden, um den fortdauernden Veränderun-
gen gerecht zu werden.

2. lokal machbar: Die lokale Machbarkeit von Maßnah-
men sollte kontextspezifisch bewertet werden, abhän-
gig von verfügbaren Ressourcen und Kapazitäten, auch 
in langfristigen Planungen. Potenzielle Zielkonflikte, 
z. B. in Bezug auf Flächennutzung, sollten beachtet 
werden.

3. multifunktional: Maßnahmen sollten, soweit möglich, 
multifunktional ausgelegt sein und Funktionen von 
Wasser für Menschen und Ökosysteme adressieren. 
Sie sollten ökologische, gesundheitliche, soziale und 
wirtschaftliche Mehrgewinne anstreben.

4. sozial ausgewogen und partizipativ: Nicht intendierte 
ökologische, soziale, gesundheitliche und wirtschaft-
liche Folgen sollten durch systemische und trans-
disziplinäre Ansätze vermieden werden. Partizipative 
Planung ist ein wichtiger Baustein.

Zusammenfassung

Die europäische Wasserpolitik ist im Aufbruch: Am 4. Juni 2025 legte die EU- Kommission 
eine Wasserresilienzstrategie vor. Sie stellt eine Neuausrichtung und Neuvernetzung 
des EU-Politikfeldes Wasser dar. Angesichts sich verschärfender Auswirkungen des 
Klimawandels und der bereits angespannten Wassersituation und Wassernotlagen in 
der EU ist sie erforderlich. Die EU-Wasserresilienzstrategie enthält sehr gute Ansätze, 
bedarf allerdings weiterer Ergänzung: Ein klimaresilientes Wassermanagement sollte 
Leitbild der EU-Wasserpolitik sowie mitgliedstaatlicher Wasser behörden und lokaler 
Verbände bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie werden. Grünes Wasser 
ist dafür zentral: Landwirt:innen sollten zu Grünwasserwirt:innen werden. Die EU-
Wasserpolitik muss zudem stärker als vorgeschlagen Synergien zwischen Politikfeldern 
schaffen und integrativ für andere Richtlinien und Verordnungen wirken. Der WBGU 
empfiehlt überdies eine gemeinsame EU-Wasseraußenpolitik und ein koordiniertes 
Engagement für neue Governanceformen auf internationaler Ebene. 
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EU-Wasserrahmenrichtlinie klimaresilient 
umsetzen
Das EU-Wasserrecht ist fortschrittlich, seine Umsetzung 
und sein Vollzug sind allerdings mangelhaft. Verstöße 
gegen die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) werden 
nicht ausreichend geahndet. Das für die Klimaanpassung 
und das Pflanzenwachstum relevante grüne Wasser wird 
von der WRRL nicht als Schutzgut abgedeckt. Auch wer-
den die Erfordernisse des Gewässerschutzes bisher nicht 
ausreichend in andere Politikfelder integriert. Ein gut 
etabliertes klimaresilientes Wassermanagement kann die 
Umsetzung des EU-Wasserrechts befördern und damit 
das Umsetzungs- und Vollzugsdefizit im Wasserbereich 
reduzieren.

Die EU-Kommission wird im Gefolge ihrer Wasser-
resilienzstrategie im Dialog mit den Mitgliedstaaten Pri-
oritäten für die Umsetzung der WRRL setzen. Zusätzlich 
sollte sie in einer erneuten Mitteilung erläutern, wie 
das hier vorgeschlagene Leitbild eines klimaresilienten 
Wassermanagements in die Umsetzung der WRRL inte-
griert werden kann. Die EU-Kommission sollte mitteilen, 
dass und wie Wasserbehörden und selbstorganisierte 
Verbände dem ungenügenden Vollzug der WRRL durch 
Umsetzung eines klimaresilienten Wassermanagements 
abhelfen können. Selbstorganisiertes Wassermanagement 
in den Mitgliedstaaten kann zu einer schnelleren Umset-
zung und einem effizienteren Vollzug des Wasserrechts 
führen. Expert:innen unterschiedlicher Disziplinen und 
Akteur:innen aus der Praxis liefern wichtigen Input für 
Planungsentscheidungen. Beteiligungsprozessen kommt 
insbesondere im öffentlichen Sektor bei der Bereitstel-
lung wasserkritischer und -sensibler Infrastruktur eine 
zentrale Rolle zu.

Laut der EU-Kommission besteht derzeit eine Finan-
zierungslücke von mindestens 23 Mrd. € jährlich für die 
Implementierung existierender Wasserrechtsakte. Um 
diese Finanzierungslücke zu verkleinern, soll die Europä-
ische Investitionsbank bis 2027 insgesamt 15 Mrd. € für 
die Umsetzung der Wasserresilienzziele und - maßnahmen 
zur Verfügung stellen, insbesondere für den Zugang zu 
Wasser, Überwachung der Verschmutzung, Resilienz 
und Wettbewerbsfähigkeit des Wassersektors in der EU 
(Europäische Kommission, 2025a). Dieser zusätzliche 
Finanzrahmen ist zwar zu begrüßen, muss aber angesichts 
der Herausforderungen und der hohen Dringlichkeit im 
Umfang deutlich erweitert und in der Laufzeit ausgedehnt 
werden, da nur wenige Maßnahmen sofortige Wirkung 
zeigen werden.

Mehrgewinne durch Integration von klimaresilien-
tem Wassermanagement in andere Politikfelder
Für den Schutz von blauem und grünem Wasser ist die Inte-
gration eines klimaresilienten Wassermanagements in die 
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), EU-Biodiversitätspolitik 

und Industriepolitik, etwa den Clean Industrial Deal, 
wichtig. Dies ermöglicht Mehrgewinne bei der Umsetzung 
sowie Synergien bei der Finanzierung von Maßnahmen.

Ein klimaresilienter Landschafts- und Wasser-
haushaltsansatz ist entscheidend, um sektorübergrei-
fende Ziele zu erreichen. Finanzielle Mittel könnten 
aus der GAP mobilisiert werden, um ein klimaresili-
entes Wasser management zu fördern und gleichzeitig 
GAP-Ziele zu  erfüllen. Landwirt:innen sollten auch als 
Grünwasserwirt:innen betrachtet und gefördert werden.

Auch die EU-Biodiversitätspolitik kann mit Wasser-
politik verknüpft werden: So sieht die Wasserresilienzstra-
tegie eine Integration der Wasserresilienz in die nationalen 
Umsetzungspläne der EU-Wiederherstellungsverordnung 
vor. Hier sollte zusätzlich grünes Wasser als Konkreti-
sierung der bereits von der EU-Kommission erwähn-
ten naturbasierten Lösungen (Europäische Kommission, 
2025a) einbezogen werden.

Für die Umsetzung des Clean Industrial Deal ist Ver-
fügbarkeit von Wasser essenziell. Ein klimaresilienter 
Umgang mit Wasser sollte hierbei integriert und in noch 
zu entwickelnden Finanzierungsmechanismen berück-
sichtigt werden. Wichtig ist, Akteur:innen der Industrie 
für klimaresilientes Wassermanagement zu sensibilisieren. 
Eine Liberalisierung und Privatisierung von Wasserversor-
gung birgt Risiken und sollte kritisch geprüft werden. Der 
WBGU sieht Staaten als Hüter von Wasserverfügbarkeit 
und -qualität, um eine sichere öffentliche Wasserversor-
gung zu gewährleisten.

Gemeinsame EU-Wasseraußenpolitik entwickeln
Über die Vorschläge der EU-Kommission hinaus sollte eine 
gemeinsame EU-Wasseraußenpolitik angestrebt werden, 
die ein klimaresilientes Wassermanagement zu ihrem Leit-
bild erklärt und bei zukünftigen UN-Wasserkonferenzen 
einfließen lässt. So könnte sie Impulse für weltweite Klima-
resilienz im Wasserbereich setzen. Die UN-Wasserkonfe-
renzen 2026 und 2028 eröffnen Möglichkeitsfenster, um 
eine globale langfristige Wassergovernance abzustimmen.

Die Entwicklung einer Internationalen Wasserstrategie 
sollte mit einem Soft-Law-Prozess beginnen. Bestehende 
und zukünftige Übereinkommen zum Schutz und zur 
Bewirtschaftung von Wasser sollten auch auf grünes 
Wasser Anwendung finden; außerdem sollten quanti-
fizierbare Ziele und Berichtspflichten für grünes und 
blaues Wasser festgelegt werden. Eine Abstimmung mit 
Verhandlungsprozessen unter internationalen Konven-
tionen (z. B. UNFCCC, CBD, UNCCD, Ramsar Convention 
on Wetlands) sollte sichergestellt werden. Schließlich 
empfiehlt der WBGU eine Water Mapping Initiative, um 
drohende regionale Wassernotlagen mit globaler Dimen-
sion frühzeitig zu erkennen und Entscheidungsprozesse zu 
informieren. Sie sollte aus einer Wissenschaftsplattform 
und einem Expert:innengremium bestehen.
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Wasserbezogene Auswirkungen des Klimawandels wie 
Hitzewellen, Fluten, Dürren und Brände verursachen 
wachsende volkswirtschaftliche Kosten in der EU. Welt-
weit sind Milliarden Menschen von wasserbezogenen 
Risiken betroffen. Sollten aktuelle Trends anhalten, wird 
die globale Wassernachfrage im Jahr 2030 um 40 % 
höher sein als die verfügbare Wassermenge ( Europäische 
Kommission, 2025a). Im vorliegenden Politikpapier gibt 
der WBGU Empfehlungen für eine Neuausrichtung 
der EU-Wasserpolitik sowie für eine Ergänzung und 
Konkretisierung der am 4. Juni 2025 vorgelegten EU-
Wasserresilienzstrategie. Ihr Erfolg hängt u. a. von der 
Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie von 
der Integration in die Gemeinsame Agrarpolitik und die 
nationalen Wiederherstellungspläne zur Umsetzung der 
EU-Wiederherstellungsverordnung ab.

Mit der EU-Wasserresilienzstrategie erhält das Thema 
Wasser auf EU-Ebene eine hohe Priorität. Die Kommis-
sion will Pfade hin zu Wassersicherheit und Resilienz 
aufzeigen und Wasser besser in verschiedene Politik-
bereiche und Finanzierungsmechanismen integrieren. Die 
EU-Wasserresilienzstrategie benennt Herausforderungen 
und Lösungsansätze zu Wassereffizienz und Wasserkreis-
laufschließung, Wasserknappheit, Verschmutzung und 
wasserbezogenen Risiken. Zudem enthält sie Vorschläge 
zur Digitalisierung der Wasserwirtschaft und Klimaanpas-
sung. Sie schlägt insbesondere ein neues „Wassereffizienz-
Zuerst-Prinzip“ (Water Efficiency First principle) vor, nach 
dem Wasserverbräuche reduziert, Wassernutzungen effi-
zienter gestaltet und Wasserrecycling ermöglicht werden 
sollen, bevor zusätzliche Wasserressourcen bereitgestellt 
werden (Europäische Kommission, 2025a). Die Strategie 
bezweckt ferner, unterbrochene Wasserkreisläufe wieder-
herzustellen und zu schützen sowie eine saubere, wasser-
schonende Kreislaufwirtschaft zu etablieren (Europäische 
Kommission, 2025a, c: 2). Um die Umsetzung bisheriger 
wasserbezogener Rechtsakte zu stärken, sieht die Euro-
päische Kommission u. a. Investitionen in naturbasierte 
Lösungen und neue Wassertechnologien vor (Europäische 
Kommission, 2025a).

Der WBGU unterstützt diese Vorschläge, die die Rele-
vanz der sektorübergreifenden Integration von Wasser-
politik und der Sicherstellung einer langfristigen Finan-
zierung wasserbezogener Maßnahmen unterstreichen. Die 

EU-Wasserresilienzstrategie ist notwendig und kommt zur 
richtigen Zeit. Denn die nationale, europäische und inter-
nationale Wasserpolitik muss sich auf fortschreitende und 
beschleunigte Veränderungen im globalen Wasserkreislauf 
einstellen, um auf diese schnell und umfassend reagieren 
zu können. Unter anderem sind die Mitgliedstaaten der 
EU immer häufiger mit Auswirkungen des Klimawandels 
wie extremen Hochwasserlagen und Sturzfluten, Dürren 
und Wasserknappheit konfrontiert. Extremereignisse, die 
in regionalen Wassernotlagen resultieren können, bringen 
Regierungen zunehmend an Grenzen. Das zeigten z. B. 
die Sturzfluten von Valencia im Oktober 2024. Dies ver-
schärft die bereits angespannte Wassersituation in der EU: 
Bereits jetzt sind jedes Jahr 20 % des EU-Territoriums und 
30 % der EU-Bevölkerung von Wasserknappheit betroffen 
(EEA, 2024a). Die Kosten des Nichthandelns sind hoch: 
Wasserbezogene Extremereignisse und schlechte Wasser-
bewirtschaftung verursachten in der EU mehrere Hundert 
Milliarden Euro an Schäden (Europäische Kommission, 
2025a, c; EEA, 2024a; Naumann et al., 2021).

Auch der Zustand der Gewässer gibt Anlass zur Sorge. 
Nur 39,5 % der europäischen Oberflächenwasserkörper 
erreichen im Zeitraum 2016–2021 einen guten oder sehr 
guten ökologischen Zustand gemäß der Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL; Europäische Kommission, 2025f). Nur 
29 % erreichten im Zeitraum 2015–2021 einen guten 
chemischen Zustand (EEA, 2024a: 9). Die Oberflächen-
gewässer in Deutschland sind insgesamt in einem schlech-
ten ökologischen und chemischen Zustand: Hier sind nur 
9,3 % bzw. weniger als 1 % in einem guten ökologischen 
bzw. chemischen Zustand (Europäische Kommission, 
2025e: 6).

Hinzu kommt, dass in Folge des Klimawandels und 
dessen Einfluss auf den Wasserkreislauf nicht länger von 
der Stationarität wasserbezogener Variablen ausgegangen 
werden kann. Stationarität bedeutet, dass sich Schwan-
kungen innerhalb eines historisch etablierten Erfah-
rungsspektrums bewegen (Milly et al., 2008). In Bezug 
auf wichtige Parameter wasserwirtschaftlicher Anlagen 
(z. B. Niederschläge, Grundwasserneubildungsraten oder 
Abflussregime von Fließgewässern) war Stationarität 
lange die Basis für Projektionen, Planungen und Betrieb. 
Heute ist Nichtstationarität „das neue Normal“, da sich mit 
fortschreitendem Klimawandel auch die Wasserhaushalte 

Europäische Wasserpolitik  
im Aufbruch 
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weiter verändern werden. Dies führt zu einer Planungs-
unsicherheit in der Wasserwirtschaft, die von extremen 
Schwankungen und sprunghaften Veränderungen betrof-
fen ist. Damit verbunden sind Herausforderungen für die 
Sicherung der Wasser- und Gewässerqualität (WBGU, 
2024).

Angesichts dieser bestehenden und sich künftig weiter 
verschärfenden Herausforderungen ist ein klimaresilien-
ter Umgang mit Wasser in der EU dringend erforderlich. 
Die neue EU-Wasserresilienzstrategie mit ihrem neuen 
„Wassereffizienz-Zuerst-Prinzip“ bedarf allerdings einer 
Ergänzung und weiteren Konkretisierung: Das vom WBGU 
2024 vorgeschlagene klimaresiliente Wasser management 
könnte als Leitbild für eine Neuausrichtung der EU- 
Wasserpolitik fungieren und auch das „Wassereffizienz-
Zuerst-Prinzip“ als ein Element integrieren. Wie dieses 
Leitbild eines klimaresilienten Wassermanagements aus-
sehen sollte, legte der WBGU bereits in seinem Haupt-
gutachten „Wasser in einer aufgeheizten Welt“ sowie im 
Policy Brief „Empfehlungen für die internationale Wasser-
governance“ dar. Das vorliegende Politikpapier beruht in 
Teilen wörtlich auf dieser Grundlage und entwickelt sie 
für die EU-Ebene weiter (WBGU, 2024; 2025).

Wasser im Clean Industrial Deal und der 
 EU-Klimaanpassungsstrategie
Eine klimaresiliente EU-Wasserpolitik wurde im Rahmen 
des Europäischen Green Deal begonnen und ist auch für 
die Umsetzung des Clean Industrial Deal und der EU-
Klimaanpassungsstrategie von hoher Bedeutung.

Mit dem Clean Industrial Deal (Europäische Kommis-
sion, 2025d) reagiert die EU u. a. auf Herausforderungen 
des Klimawandels und geopolitische Spannungen. Die 
sektorübergreifende Strategie der EU-Kommission knüpft 
an den European Green Deal an und setzt ein wichtiges 
Signal für die Weiterverfolgung der Industrietransfor-
mation. Im Fokus stehen weiterhin die Ausrichtung der 
Europäischen Industrie an den ambitionierten Klimazielen 
des EU-Klimagesetzes (Verordnung (EU) 2021/1119) in 
Verbindung mit einer Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit, Versorgungssicherheit und Resilienz (Europäische 
Kommission, 2025d). Anlässlich des Green Deal erfolgten 
bereits weitreichende Revisionen und Ergänzungen der 
EU-Wassergesetzgebung, z. B. die Änderungen der Trink-
wasserrichtlinie (Richtlinie (EU) 2020/2184), der Kom-
munalabwasserrichtlinie (Richtlinie (EU) 2024/3019) und 
des Erlasses der Wasserwiederverwendungsverordnung 
(Verordnung (EU) 2020/741; Kasten 1). Darauf baut 
der Clean Industrial Deal auf: So benennt er u. a. die 
Steigerung der Resilienz in Bezug auf Wasser als eines der 
strategischen Ziele (Europäische Kommission, 2025d: 1). 
Eine nachhaltige Nutzung von Wasser hängt eng mit der 
Transformation energieintensiver Industrien und der För-
derung „sauberer Technologien“ zusammen, die im Clean 

Industrial Deal zentral sind (Europäische Kommission, 
2025d). Ein klimaresilienter Umgang mit Wasser spielt 
nach Überzeugung des WBGU für die nachhaltige Umset-
zung des Clean Industrial Deal eine entscheidende Rolle.

Klimaresilientes Wassermanagement ist zudem eng 
verknüpft mit dem Politikbereich der Klimaanpassung 
(siehe z. B. die EU-Klimaanpassungsstrategie; Europäische 
Kommission, 2021b), in dem die EU-Kommission anstrebt, 
2026 einen neuen Klimaanpassungsplan zu verabschieden 
(EEA, 2025). Die EU-Klimaanpassungsstrategie betont 
bereits die nachhaltige Gewährleistung der Verfügbar-
keit von Süßwasser als zentrales wasserbezogenes Ziel 
und sieht dafür Maßnahmen zur Senkung des Wasser-
verbrauchs vor, z. B. mittels Dürremanagementplänen 
und Wasserressourcenzuteilung (Europäische Kommis-
sion, 2021b). Außerdem werden naturbasierte Lösungen 
wegen ihrer vielfältigen Mehrgewinne für Mensch und 
Natur, z. B. durch gleichzeitigen Schutz des Klimas und der 
Wasserressourcen, als besonders geeignet für den Aufbau 
von Resilienz gegenüber wasserbezogenen Auswirkungen 
des Klimawandels hervorgehoben. Eine klimaresiliente 
EU-Wasserpolitik spielt demnach eine zentrale Rolle für 
die Klimaanpassungsstrategie.

Das EU-Wasserrecht ist fortschrittlich,  Umset-
zung und Vollzug sind jedoch oft mangelhaft
Das geltende EU-Wasserrecht ist bereits ein fortschritt-
liches Regelwerk. Es beruht auf der im Jahr 2000 erlas-
senen EU-Wasserrahmenrichtlinie und ihren Tochter-
richtlinien (Richtlinie 2000/60/EG, WRRL). Sie zielt 
auf die Erhaltung eines guten Wasserzustands und eines 
ausreichenden Wasserdargebots sowie auf die Minderung 
der Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren 
(Kasten 1). Ihre Umsetzung in den Mitgliedstaaten und 
infolgedessen auch ihr Vollzug durch mitgliedstaatliche 
Behörden sind jedoch mangelhaft. Europaweit erreichen 
nur drei Mitgliedstaaten mehr als 70 % der Ziele für 
ihre Flussgebietseinheiten (Europäische Kommission, 
2021a: 4). Bis spätestens 2027 sollen alle Oberflächen-
gewässer innerhalb der EU in einem guten ökologischen 
Zustand sein. Wie die meisten Mitgliedstaaten tut sich 
auch Deutschland schwer, dieses Ziel zu erreichen (Euro-
päische Kommission – Vertretung in Deutschland, 2025). 
Die EU-Kommission als Hüterin der Verträge wirkt diesen 
Defiziten nicht ausreichend entgegen, etwa durch Ver-
tragsverletzungsverfahren.

Anlässlich des Green Deal wurde zudem die EU-
Kommunalabwasserrichtlinie neu gefasst. Neben dem 
Ziel der Energieneutralität für die Abwasserbehandlung 
wurde mit einem „Null-Schadstoff-Aktionsplan“ sowie 
der Herstellerverantwortung dem Verursacher- und Vor-
sorgeprinzip des EU-Umweltrechts Rechnung getragen 
(Kasten 1). Weiterhin ist seit Juni 2023 die Wasser-
wiederverwendungsverordnung in Kraft. Sie bezweckt 
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das Risikomanagement und die sichere Verwendung 
von aufbereitetem Wasser im Kontext einer integrierten 
Wasserbewirtschaftung und soll zur Förderung der Kreis-
laufwirtschaft und der Anpassung an den Klimawandel 
beitragen (Kasten 1). Entscheidend ist jedoch auch hier, 
bei der Konkretisierung und Umsetzung das vom WBGU 
empfohlene klimaresiliente Wassermanagement hinrei-
chend zu berücksichtigen.

Gleichzeitig fehlt es bislang an einer ausreichenden 
Integration des EU-Wasserrechts in andere für den Gewäs-
serschutz relevante Politikbereiche wie Landwirtschaft, 
Raumplanung, Naturschutz und Ökologie, Energie und 
Verkehr, obschon die Erwägungsgründe der WRRL die 
Möglichkeit einer solchen Integration eröffnen. Eine ent-
sprechende Kohärenz der Politikbereiche ist notwendig, 
da sich die Ziele der WRRL nicht allein durch wasserwirt-
schaftliche Maßnahmen erreichen lassen. Die bestehende 
Systematik der WRRL und ihre Ziele bieten bereits einen 
Rahmen für ein klimaresilientes Wassermanagement, 
das auf Umsetzungsebene mit anderen Politikbereichen 
verbunden werden kann.

Um den neuen klimawandelbedingten Herausforde-
rungen und den Grenzen der Beherrschbarkeit ausrei-
chend Rechnung zu tragen, sollte das hier vorgeschlagene 
Konzept eines klimaresilienten Wassermanagements bei 
der mitgliedstaatlichen Umsetzung des EU-Wasserrechts 
beachtet werden. Der klimaresiliente Umgang mit Wasser 
sollte außerdem bei der Ausgestaltung und Umsetzung des 
Clean Industrial Deal, der GAP und der EU-Wiederher-
stellungsverordnung berücksichtigt werden. Im Hinblick 
auf die UN-Wasserkonferenz 2026 sollte die EU außer-
dem eine gemeinsame Wasseraußenpolitik entwickeln, in 
der etwa Positivbeispiele und Governanceempfehlungen 
für die internationale Ebene formuliert werden. Das im 
WBGU-Hauptgutachten vorgeschlagene klimaresiliente 
Wassermanagement sollte als neues übergeordnetes Leit-
bild der EU-Wasserpolitik dienen.

Kasten 1

EU-Wasserrahmenrichtlinie, EU-Kommunal-
abwasserrichtlinie und EU-Verordnung zur 
 Wasserwiederverwendung

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG, WRRL) 
zielt zwar bereits auf eine nachhaltige Wassernutzung (aus-
reichende Wasserquantität) und die Verminderung der Aus-
wirkungen von Hochwasserereignissen und Dürren. Jedoch 
umfasst die WRRL bislang als Schutzgüter nur Binnenoberflä-
chengewässer, Übergangsgewässer (in der Nähe von Küsten-
gewässern), Küsten gewässer und das Grundwasser. Das in Böden 
gespeicherte grüne Wasser (Kasten 2) wird nicht als Schutzgut 
adressiert. Ursprüngliches Ziel der WRRL war, den bisherigen 
Flickenteppich verschiedener wasserbezogener Richtlinien zu 
beseitigen. Dieses Ziel wurde jedoch durch den Erlass einiger 
Tochterrichtlinien mit jeweils eigenem Regelungsansatz, die 
unterschiedliche Wasserbereiche – Oberflächengewässer, Grund-
wasser, Badegewässer, Trinkwasser – betreffen, unterlaufen. Die 
WRRL verfolgt zusammen mit den Tochterrichtlinien dennoch 
einen systemischen, begrüßenswerten Ansatz. Ergänzt werden 
die Tochterrichtlinien, die einzelne Schutzgüter adressieren, 
durch die EU-Kommunalabwasserrichtlinie und die EU- Wasser-
wiederverwendungsverordnung. 

Der integrierte Ansatz der 2024 neu gefassten EU-Richtlinie 
über die Behandlung von kommunalem Abwasser (Richtlinie 
(EU) 2024/3019, EU-Kommunalabwasserrichtlinie) richtet sich 
sowohl an Hersteller von Produkten, die Abwässer verunreini-
gen, als auch an Kläranlagenbetreiber – und damit in erster Linie 
an Kommunen. Erstens wird eine erweiterte Herstellerverant-
wortung eingeführt, welche die Hersteller von Arzneimitteln und 
Kosmetika verpflichtet, sich an den Kosten einer vierten Reini-
gungsstufe zur Spurenstoffentfernung zu beteiligen. Zweitens 

werden Abwasserbehandlungsanlagen zur Treibhausgas- und 
Energieneutralität verpflichtet. Drittens müssen die Mitglied-
staaten sicherstellen, dass die Entsorgungswege im Rahmen der 
Klärschlammbewirtschaftung der Abfallhierarchie gemäß der 
Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG) entsprechen. Das soll 
Abfallvermeidung, die Wiederverwendung und das Recycling 
von Ressourcen verbessern. Viertens gibt es die Pflicht zur 
weitergehenden Nährstoffentfernung für Stickstoff und Phos-
phor, die den „Null-Schadstoff-Aktionsplan“ umsetzt und dem 
nachhaltigen Schutz der Oberflächengewässer und Meere dient. 

Die EU-Verordnung über Mindestanforderungen an die 
Wasserwiederverwendung (Verordnung (EU) 2020/741, EU-
Wasserwiederverwendungsverordnung) legt für alle EU-Mit-
gliedstaaten Mindestanforderungen der Wasserqualität und 
-überwachung fest, um zu garantieren, dass das aufbereitete 
Wasser für die landwirtschaftliche Bewässerung und andere 
Zwecke sicher ist. Diese Anforderungen wurden durch die 
 Delegierte Verordnung (EU) 2024/1765 der Kommission vom 
11. März 2024 in Bezug auf technische Spezifikationen der 
wesentlichen Elemente des Risikomanagements, insbesondere 
zur Erstellung von Risikomanagementplänen, konkretisiert. Die 
EU-Wasserwiederverwendungsverordnung reagiert auf regional 
auftretende Phasen von Wasserknappheit, die sich mit voran-
schreitendem Klimawandel verschärfen. Sie soll u. a. gewähr-
leisten, dass in ausreichendem Maße aufbereitetes Wasser für 
die landwirtschaftliche Bewässerung zur Verfügung steht. Bei 
der nationalen Umsetzung haben die Mitgliedstaaten jedoch 
einen großen Interpretationsspielraum für die Konkretisierung 
der Anforderungen für Aufbereitung, Monitoring und Risiko-
management. Insofern bedarf es einer Koordination der Ent-
wicklung mitgliedstaatlicher Standards, um Vollzugsdefiziten 
vorzubeugen und den durch die Verordnung erzeugten Harmoni-
sierungseffekt nicht zu gefährden.
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Der WBGU schlägt vor, ein klimaresilientes Wasserma-
nagement als neues Leitbild und als Konzept unionsweit 
zu verankern. Dies hilft, Umsetzungs- und Vollzugsdefizite 
des bestehenden EU-Wasserrechts zu überwinden. Es 
ergänzt die vorgelegte EU-Wasserresilienzstrategie durch 
ein übergreifendes Leitbild für die Gewässerbewirtschaf-
tung. Angesichts zunehmender Extremereignisse und 
steigender Unsicherheit durch den Verlust der Statio-
narität kann ein Leitbild eines klimaresilienten Wasser-
managements zudem den Weg für eine erfolgreiche EU-
Wasserpolitik bereiten. Als systemisches, langfristiges 
Wassermanagement begünstigt es ein vorausschauendes 
und flexibles Agieren bezüglich der Veränderungen im 
Wasserkreislauf, des Wasserdargebots und der Wasser-
nachfrage. Das Leitbild positioniert Wasser aufgrund der 
Vielzahl der betroffenen Sektoren als Querschnittsthema.

Handlungsprinzipien für ein klimaresilientes und 
sozial ausgewogenes Wassermanagement
Der WBGU schlägt sieben Handlungsprinzipien für ein 
klimaresilientes und sozial ausgewogenes Wassermanage-
ment vor, die als Grundlage für gesellschaftliche Aushand-
lungsprozesse zu dessen Zielen, Werten, Prinzipien und 
Regeln dienen sollen (WBGU, 2024):
1. Wasser als Gemeinschaftsgut für Mensch und Natur 

sicherstellen, indem es nach den Bedürfnissen von 
Mensch und Natur verteilt und gespeichert wird;

2. Systeme zur Bereitstellung und Nutzung von Wasser 
so gestalten, dass mit Unsicherheiten umgegangen 
und auf sich verändernde Bedingungen dynamisch 
reagiert werden kann;

3. bei der Planung der Wasserinfrastruktur und der 
Gewährleistung von Wasserqualität das Gebot der 
Risikovorsorge statt der Gefahrenabwehr ins Zentrum 
stellen;

4. blaues und grünes Wasser sektorübergreifend und 
gemeinsam bewirtschaften, um einen klimaresilienten 
Landschaftswasserhaushalt flächendeckend wieder-
herzustellen;

5. einen permanenten wissenschaftsbasierten Diskurs 
über Probleme und Handlungsoptionen etablieren, um 
ein proaktives und gestaltendes Handeln auch ange-
sichts der zunehmenden und dauerhaften Unsicher heit 
zu ermöglichen;

6. Wasser wertschätzen und Wasserwert schätzen, indem 
Politik, öffentliche Institutionen, Unternehmen und 
Finanzmärkte den Wert von Wasser und den syste-
mischen Charakter von Wasserrisiken erfassen und in 
ihren Entscheidungen berücksichtigen;

7. die Umsetzung klimaresilienten Wassermanagements 
durch Förderung von Selbstorganisation und dezent-
ralen Governancestrukturen beschleunigen.

Eine besondere Bedeutung kommt dem grünen, also in 
Böden gespeicherten Wasser zu, da es zentral für die 
Erhaltung, Stärkung und Wiederherstellung eines klima-
resilienten Landschaftswasserhaushalts ist, dem wichtigs-
ten Ziel des vorgeschlagenen klimaresilienten Wasserma-
nagements (Kasten 2). Beispiele für Lösungsansätze, um 
dies zu verwirklichen, sind die Renaturierung wasserbe-
zogener Ökosysteme, z. B. Fluss- und Auenlandschaften 
oder Moore, Maßnahmen zur Erhaltung der Bodenfeuchte 
in der Land- und Forstwirtschaft sowie eine wassersensi-
ble Stadtentwicklung. In Bezug auf eine klimaresiliente 
Stadtentwicklung hat sich der Ansatz der Schwammstädte 
bewährt, dessen Anwendung zukünftig durch eine eigene 
Koordinierungsstelle der EU („Sponge Facility“) unter-
stützt werden soll (Europäische Kommission, 2025a: 4).

Anforderungen an die Auswahl und  Ausgestaltung 
von Maßnahmen
Die übergreifenden Handlungsprinzipien spiegeln sich 
auch in den im Folgenden erläuterten vier Anforderun-
gen für die Entwicklung, Auswahl, und Umsetzung von 
Maßnahmen im Rahmen eines klimaresilienten Wasser-
managements. Der WBGU empfiehlt, diese Anforderungen 
und die sieben erläuterten Handlungsprinzipien in Ergän-
zung zum neuen EU-„Wassereffizienz-Zuerst-Prinzip“ bei 
der Konkretisierung bzw. Umsetzung der EU-Wasser-
resilienzstrategie zu berücksichtigen und perspektivisch 
in die WRRL zu integrieren. Schon jetzt können sie bei 
der mitgliedstaatlichen Um- und Durchsetzung der WRRL 
berücksichtigt werden. Folgende vier Anforderungen 
sind zentral:

Klimaresilientes Wassermanage-
ment als neues Leitbild etablieren
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1. Beurteilung der wasserbezogenen Wirksamkeit 
auf verschiedenen Zeitskalen
Die Wirksamkeit von Maßnahmen sollte im Hinblick auf 
ihre spezifischen wasserbezogenen Ziele und bezüglich 
ihres Beitrags für die Wiederherstellung eines klima-
resilienten Landschaftswasserhaushalts beurteilt werden. 
Dabei geht es sowohl um quantitative (z. B. Speicherung 
und Rückhalt von Wasser) als auch um qualitative (z. B. 
Aufnahme und Transformation von im Wasser befindli-
chen Stoffen) Aspekte der Wirksamkeit. Außerdem muss 
die Wirksamkeit von Maßnahmen auf verschiedenen 
Zeitskalen betrachtet werden – auf der Grundlage von 
Gegenwartsdaten, aber auch bis 2050 und darüber hin-
aus – da sich durch den Verlust der Stationarität die 
Wirksamkeit einer Maßnahme kontinuierlich verändern 
kann. So können in Folge von Klimaveränderungen spezi-
fische naturbasierte Lösungen lokal möglicherweise nicht 
mehr umgesetzt oder weniger wirksam werden. Dem kann 
entgegengewirkt werden, wenn Maßnahmen so geplant 
und ausgeführt werden, dass eine technische Anpassung 
an Folgen des Klimawandels (veränderte Niederschlags-
muster, Extremereignisse) während der Nutzungsdauer 
durchführbar ist. Dafür müssen auch Strukturen und 
Prozesse im Wassermanagement akteursübergreifend und 
korrigierbar gestaltet werden. Darüber hinaus entfalten 
manche Maßnahmen ihre Wirkung erst langfristig, bei-
spielsweise die Umgestaltung eines Kiefernmonokultur-
bestands in einen Mischwald. Diese Zeitverzögerungen 
können durch die Kombination kurz- und langfristig 
wirksamer Maßnahmen kompensiert werden.

2. Analyse der Machbarkeit im jeweiligen Kontext
Die lokale Machbarkeit von Maßnahmen sollte kon-
textspezifisch unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit 
von Technologien, finanziellen Mitteln und institutionel-
len Kapazitäten beurteilt werden – auch im Hinblick auf 
ihren langfristigen Betrieb und eine mögliche Anpassung 
während der Nutzungsdauer. Beispielsweise kann der flä-
chendeckende Ausbau blau-grüner Infrastruktur in Kopen-
hagen als Maßnahme gegen Starkregenereignisse (WBGU, 
2024: 174) als Vorbild für andere Städte und Länder mit 
hohem Einkommen dienen; die Übertragbarkeit auf Länder 
mit geringerer Verfügbarkeit technischer und finanzieller 
Ressourcen ist jedoch eingeschränkt. Darüber hinaus spielt 
der Flächen- und Ressourcenbedarf von Maßnahmen eine 
zentrale Rolle, da dieser mit sonstigen Nutzungen und 
Schutzzielen in Konflikt stehen kann, z. B. wenn langfristig 
zusätzliche Flächen für Landwirtschaft oder Klima- und 
Biodiversitätsschutz benötigt werden. Abschließend ist 
auch die Bereitschaft beteiligter Akteur:innen zur Umset-
zung von Maßnahmen ausschlaggebend. In der Landwirt-
schaft etwa ist es wichtig, die Rolle von Landwirt:innen 
als Grünwasserakteur:innen politisch und gesellschaftlich 
wertzuschätzen und finanzielle Anreize zu setzen.

3. Stärkerer Fokus auf mögliche Mehrgewinne
Maßnahmen sollten, wenn möglich, multifunktional aus-
gelegt sein. Das heißt, dass sie zum einen die verschiedenen 
Funktionen von Wasser für Menschen und Ökosysteme 
adressieren und zum anderen ökologische, gesundheitli-
che, soziale und wirtschaftliche Mehr gewinne erzeugen. 
Beispielsweise kann die Renaturierung von Mooren und 
anderen Feuchtgebieten Biodiversität schützen und viel-
fältige Ökosystemleistungen bereitstellen. Diese positiven 
Auswirkungen wasserbezogener Maßnahmen auf andere 
Ziele nachhaltiger Entwicklung sollten daher gezielt in 
der Planung angestrebt, wenn möglich evaluiert und im 
Auswahlprozess von Maßnahmen berücksichtigt werden. 
Auch hier müssen verschiedene Zeithorizonte und mögli-
che Wirkungsverzögerungen beachtet sowie unterschied-
liche räumliche Ebenen integriert betrachtet werden.

4. Vermeidung nicht intendierter Konsequenzen
Neben Fehlanpassung können sich verschiedene nicht 
intendierte Konsequenzen wasserbezogener Maßnah-
men ergeben. Zum einen gehen viele Maßnahmen mit 
mehreren wasserbezogenen Auswirkungen einher, aus 
denen sich Ziel- und Interessenkonflikte ergeben kön-
nen. So kann der Neubau einer Talsperre kurzfristig die 
Resilienz der regionalen Trinkwasserversorgung erhöhen, 
dabei jedoch langfristig das Abflussregime des Fließge-
wässers im Unterstrom maßgeblich verändern und in 
Folge von Algenblüten durch erhöhte Temperaturen die 
Wasserqualität beeinträchtigen. Zum anderen können 
Maßnahmen auch nicht intendierte ökologische, sozi-
ale, gesundheitliche, und wirtschaftliche Konsequenzen 
haben, zum Beispiel den Verlust lokaler Biodiversität 
durch die Einleitung von Konzentraten aus der Meer-
wasserentsalzung in Küstengewässer. Um solche nicht 
intendierten Konsequenzen zu vermeiden, sollten mög-
lichst alle Auswirkungen von Maßnahmen durch einen 
systemischen und transdisziplinären Ansatz identifiziert, 
evaluiert und berücksichtigt werden. Dabei kann eine par-
tizipative Planung helfen, die Perspektiven, Bedürfnisse, 
Betroffenheiten und Teilhabe verschiedener Akteur:innen 
einzubeziehen bzw. sicherzustellen.
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Kasten 2

Blaues und grünes Wasser

Bei Wasserressourcen können blaues und grünes Wasser un-
terschieden werden (Abb. 1). Blaues Wasser umfasst Wasser 
in Flüssen, Seen, Talsperren und Grundwasser (Falkenmark 
und Rockström, 2006; Wang-Erlandsson et al., 2022). Grünes 
Wasser bezeichnet die für Pflanzen verfügbare Bodenfeuchte; 
regnet es über Landflächen, wird ein Teil des Wassers im Boden 
aufgenommen und gespeichert und steht anschließend für 
Pflanzen zur Verfügung. Das nicht versickerte Wasser verdunstet 
von der Boden- oder Pflanzenoberfläche oder fließt ab und 
geht so in blaues Wasser über, was auch die spätere Nutzung 
flussabwärts ermöglicht (Abb. 1; Falkenmark und Rockström, 
2004). Die Bodenfeuchte, die von Pflanzen aufgenommen und 
verdunstet wird, ist eine kritische Größe für die Erhaltung von 
Ökosystemen und Biodiversität. Das in Böden und Pflanzen 
gespeicherte grüne Wasser spielt zudem eine wichtige Rolle für 
die Erhaltung, Stärkung und Wiederherstellung eines klimaresi-
lienten Landschaftswasserhaushalts, da es bis zu einem gewissen 
Grad Extremereignisse natürlich abpuffern kann. Angesichts 

der zunehmenden Variabilität der Verfügbarkeit von Wasser 
zählt die Stärkung von Puffern in der Landschaft, die Wasser 
aufnehmen, zurückhalten und wieder abgeben können, zu den 
wichtigsten Vorsorge- und Reaktionsstrategien in Bezug auf 
klimatische Veränderungen.

Langanhaltende Trockenperioden und Dürren über mehrere 
Jahre verändern jedoch die Bodenfeuchtigkeit erheblich und 
tragen zu Bodendegradation bei, was durch Landnutzungs- und 
Klimaänderungen verstärkt werden kann. Verringerte Boden-
feuchte führt nicht nur unmittelbar zur Gefährdung von Öko-
systemen und Ertragseinbußen in der Land- und Forstwirtschaft, 
sondern erschwert auch die Versickerung von Niederschlägen 
für die Grundwasserneubildung. Für diese spielt grünes Wasser 
demnach eine zentrale Rolle. Eine aktive Bewirtschaftung des 
grünen Wassers, z. B. durch Maßnahmen wie Entsiegelung, 
Wiederaufforstung oder Bodenbedeckung zur Reduktion von 
Verdunstung, kann stabilisierend auf den natürlichen Wasser-
haushalt wirken. Ein lokales Wasserdargebot kann außerdem 
durch gezielte dezentrale Regenwassersammlung und -versi-
ckerung, welche die Bodenfeuchte und Grundwasserneubildung 
erhöhen, stabilisiert werden.

Niederschlag

Grundwasseranreicherung

Bodenwasser

Grundwasser
Blaues Wasser

Grünes Wasser

Oberflächenabfluss(blaues Wasser)

Transpiration
Verdunstung Interzeption

Abbildung 1
Aufteilung von Niederschlag in grünes und blaues Wasser. Grünes Wasser, das im Boden gespeichert ist, spielt aufgrund sei-
ner Pufferfunktion eine entscheidende Rolle für die Bewahrung, Stärkung und Wiederherstellung eines klimaresilienten 
Landschaftswasserhaushalts.
Quelle: WBGU, 2024: 34, verändert nach Geertsma et al., 2009
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Wenn die soeben aufgezeigten Handlungsprinzipien und 
Anforderungen an ein klimaresilientes Wassermanagement 
bei der Umsetzung des bestehenden EU- Wasserrechts 
berücksichtigt werden, können schnell und flächende-
ckend Maßnahmen zur Verbesserung der Klima resilienz 
im Wasserbereich etabliert werden. Die neue EU-Wasser-
resilienzstrategie stellt hierfür ein Möglichkeitsfenster dar 
und kann dahingehend ergänzt und konkretisiert werden. 
Die EU-Kommission hat angekündigt, im Austausch mit 
den Mitgliedstaaten Prioritäten für die Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) festzulegen, mit dem 
Schwerpunkten Wasserqualität und -quantität (Europä-
ische Kommission, 2025a). Entschlossenes Handeln ist 
angesichts der Umsetzungsdefizite in den Mitgliedstaaten 
dringend erforderlich. Die EU-Kommission sollte auf eine 
beschleunigte Umsetzung der WRRL drängen und den 
Vollzug der Richtlinie durch mitgliedstaatliche Behörden 
strenger kontrollieren. Grünes Wasser sollte hierbei auch 
in den Blick genommen werden. Um die Berücksichti-
gung von Klimaresilienz bei der Konkretisierung und 
Umsetzung der Wasserresilienzstrategie und der WRRL 
zu befördern, empfiehlt der WBGU:

Zusätzliche Mitteilung der EU-Kommission 
 anlässlich der EU-Wasserresilienzstrategie
Die EU-Kommission kann das Instrument der Mit teilung 
nutzen, um zu erläutern, wie die WRRL im Sinne des Leit-
bilds des klimaresilienten Wassermanagements konkreti-
siert werden könnte, ohne dass eine rechtliche Änderung 
erforderlich wird. So könnte das hier vorgeschlagene 
klimaresiliente Wassermanagement als Teil der nach der 
WRRL erforderlichen mitgliedstaatlichen Bewirtschaf-
tungspläne und Maßnahmenprogramme verstanden wer-
den. Eine entsprechende weitere Mitteilung würde die 
zuständigen Akteure der Mitgliedstaaten ermutigen und 
ihnen einen Anlass bieten, die WRRL im Sinne eines klima-
resilienten Wassermanagements auszulegen und anzu-
wenden bzw. die Bewirtschaftung der Gewässer hiernach 
auszurichten. Das betrifft sowohl fortzuschreibende Pläne 
und Programme als auch die Ausübung des Bewirtschaf-
tungsermessens bei Gewässerbenutzungen und -ausbau 
im Einzelfall. In der Mitteilung sollte deutlich gemacht 
werden, dass die bisherige Umsetzung und der Vollzug der 
WRRL nicht ausreichen, um die in der WRRL gesetzten 

Ziele zu erreichen, und dass die Berücksichtigung der Prin-
zipien und Anforderungen eines klimaresilienten Wasser-
managements entscheidend dazu beitragen würden, diese 
Defizite zu überwinden. Insbesondere sollte verdeutlicht 
werden, wie grünes Wasser schon jetzt im Sinne eines 
klimaresilienten Landschaftswasserhaushalts geschützt 
und aktiv bewirtschaftet werden kann, auch wenn es 
erst zu einem späteren Zeitpunkt formal als Schutzgut 
in der WRRL verankert wird. Außerdem sollte erläutert 
werden, wie die Prinzipien und Anforderungen eines 
klimaresilienten Wassermanagements in Maßnahmen-
programmen, Bewirtschaftungsplänen und im Rahmen 
des Bewirtschaftungsermessens sowie bei der Zulassung 
wasserbezogener Infrastrukturen in den Mitgliedsstaaten 
rechtlich verankert werden können.

Transdisziplinäre Lernprozesse und selbstorga-
nisiertes Wassermanagement für beschleunigte 
Umsetzung und effizienten Vollzug in den 
 Mitgliedstaaten

Dem öffentlichen Sektor kommt bei der Bereitstellung 
wasserkritischer und -sensibler urbaner Infrastruktur 
in Bereichen der Daseinsvorsorge, wie der Trinkwasser-
versorgung oder dem Hochwasserschutz, eine zentrale 
Rolle zu. Allerdings geht der voranschreitende Klima-
wandel mit schnellen und nicht genau prognostizierbaren 
Änderungen im Wasserkreislauf einher. Daher ist nicht 
zu erwarten, dass staatliche Stellen allein in der Lage 
sein werden, eine hinreichend zügige Umsetzung flä-
chendeckenden klimaresilienten Wassermanagements zu 
ermöglichen. Zudem sind die lokalen Kontexte für den 
Vollzug der WRRL komplex und erfordern die Beteiligung 
selbstorganisierter, oftmals nichtstaatlicher Akteure sowie 
die Einbindung von Wasser- und Bodenverbänden, in 
denen private und öffentlich-rechtliche Akteure vertre-
ten sind. Durch direkte oder indirekte Beteiligung kann 
die Resilienz öffentlicher Infrastruktur erhöht und auch 
das Risikobewusstsein bei beteiligten Privatpersonen, 
Unternehmen und Verwaltungen geschärft werden. Die 
bereits bestehende Kooperation von Staat und selbst-
organisierten Institutionen könnte die Erreichung der 
Ziele und Umsetzung der Instrumente der WRRL bzw. 
ihren mitgliedstaatlichen Vollzug – auch im Sinne eines 
klimaresilienten Wassermanagements – beschleunigen 

EU-Wasserrahmenrichtlinie  
klimaresilient umsetzen 
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und wirksamer machen. Sie sollte insofern gefördert 
werden. Für eine gute Zusammenarbeit von Staat und 
nichtstaatlichen Akteuren sollten bei der Umsetzung 
möglichst viele fachliche Disziplinen und Akteur:innen 
aus der Praxis beteiligt werden, bevor (Planungs-)Ent-
scheidungen getroffen werden. Im Rahmen der Initiative 
Climate-ADAPT fördert und bündelt die EU übergreifende 
Initiativen, um Städte, Unternehmen und Privatpersonen 
zu befähigen, Maßnahmen zum Aufbau einer resilienten 
Infrastruktur zu fördern und bestehende Bewertungs-
maßstäbe an wasserbezogene Risiken anzupassen (EEA, 
2024b). Diese Bemühungen sollten in Zukunft verstärkt 
vorangetrieben werden und können als Vorbild dienen.

Perspektivisch grünes Wasser als Schutzgut im 
EU-Wasserrecht verankern
Die Umsetzung der WRRL sollte perspektivisch konkre-
ter auf Schutz und Bewirtschaftung von grünem Wasser 
eingehen und dadurch die Resilienz gegenüber Dürren 
und Überschwemmungen erhöhen. Bereits jetzt ist ein 
„Beitrag zur Minderung der Auswirkungen von Über-
schwemmungen und Dürren“ ein Ziel der WRRL, in der 
Praxis spiegelt sich dies jedoch nicht wider. Überschwem-
mungen werden durch die Hochwasserschutzrichtlinie 
(Richtlinie 2007/60/EG) adressiert und Maßnahmen 
bezüglich Trockenperioden finden sich in den Zielen der 
Wasserwiederverwendungsverordnung.

Der WBGU schlägt vor, bei der Umsetzung und dem 
mitgliedstaatlichen Vollzug der WRRL grünes Wasser als 
Schutzgut zu verstehen und Gewässer entsprechend zu 
bewirtschaften. Dadurch würde auch eine Bewirtschaftung 
von im Boden gespeichertem Wasser mittelbar Gegen-
stand des Wasserrechts. Somit würde grünes Wasser in 
Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen 
und bei Einzelentscheidungen für Gewässerbenutzungen 
integriert. Die umfassende Bewirtschaftung von Wasser-
ressourcen, die auch das bodengebundene Wasser umfasst, 
wird außerdem durch die überregionale Bedeutung des 
Wasseraustauschs zwischen Land und Atmosphäre not-
wendig. Eine Aufnahme grünen Wassers als Schutzgut 
in das europäische Wasserrecht würde schließlich dem 
medienübergreifenden Ansatz des Umweltrechts – der 
Böden, Luft und Wasser gleichermaßen berücksich-
tigt – gerecht. Eine hierauf aufbauende Governance für 
grünes Wasser würde die Resilienz in der EU gegenüber 
Extrem ereignissen stärken, ganz im Sinne der EU-Klima-
anpassungsstrategie und der EU-Wasserresilienzstrategie.
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Bereits jetzt trägt das EU-Wasserrecht dem Integrati-
onsprinzip Rechnung (Art. 11 Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union): Der Erwägungsgrund 16 
der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sieht vor, dass der 
Schutz und die nachhaltige Bewirtschaftung von Gewäs-
sern stärker in andere politische Maßnahmen integriert 
werden sollen. Ausdrücklich genannt werden Energie-, 
Verkehrs-, Landwirtschafts- und Fischereipolitik sowie 
Regional- und Fremdenverkehrspolitik. Dieser integra-
tive und sektorübergreifende Ansatz der Gewässerbe-
wirtschaftung bezieht sich bislang auf blaues Wasser. Er 
sollte auch auf grünes Wasser angewendet werden, da 
neben Flusseinzugsgebieten auch grenzüberschreitende 
Verdunstungs- und Niederschlagsmuster berücksichtigt 
werden sollten (WBGU, 2024: 35). Kohärenz zwischen 
Politikebenen und -feldern ist hierfür Voraussetzung.

Zentrale Politikfelder für die Integration eines nach-
haltigen, klimaresilienten Wassermanagements sind aus 
Sicht des WBGU die EU-Agrarpolitik, die EU-Biodiver-
sitätspolitik und die Industriepolitik. Durch ein klima-
resilientes Wassermanagement können so eine Reihe von 
Mehrgewinnen erzielt werden:
1. Senkung klimawandelbedingter Risiken und Kosten 

für Schadensvorsorge und -beseitigung in diesen 
Bereichen;

2. Erreichung der Ziele der EU-Wiederherstellungs-
verordnung;

3. Maßnahmen, die über die Mobilisierung von Finanz-
mitteln aus der Gemeinsamen Agrarpolitik, der Umset-
zung der EU-Wiederherstellungsverordnung und aus 
der Umsetzung des Clean Industrial Deal resultieren.

Mehrgewinne durch Integration in die 
 EU-Agrarpolitik

Landwirt:innen der EU-Mitgliedsländer sind zunehmend 
konfrontiert mit Produktivitätsrisiken aufgrund von 
Dürren und anderen Extremereignissen. Durch klima-
resilientes Wassermanagement können klimawandel-
bedingte Risiken für landwirtschaftliche Akteure gesenkt, 

die Widerstandsfähigkeit und Produktivität des Sektors 
langfristig gestärkt und Ernährungssicherheit in der EU 
erhöht werden. Zugleich ist die Verbesserung der Puffer-
funktion landwirtschaftlich genutzter Flächen entschei-
dend für die flächendeckende Bewahrung, Stärkung und 
Wiederherstellung eines klimaresilienten Landschafts-
wasserhaushalts. Risiken durch Überflutung aufgrund 
von Starkregen könnten so vermindert werden. In ihrer 
Wasserresilienzstrategie sieht die EU-Kommission die 
Landwirtschaft als wichtige Verbündete beim nachhalti-
gen Umgang mit Wasser und schreibt der Gemeinsamen 
Agrarpolitik eine entscheidende Rolle für die Stärkung von 
Wasserresilienz zu (Europäische Kommission, 2025a: 8).

Aufgrund der teils gravierenden Eingriffe der Land-
wirtschaft in den Wasserhaushalt, ihrer flächenmäßi-
gen Bedeutung sowie ihrer großen Betroffenheit durch 
wasserbezogene Klimawandelfolgen besteht ein hohes 
Potenzial für Mehrgewinne durch die Integration der 
EU-Wasserpolitik mit der EU-Landwirtschaftspolitik. 
Ressourcen wie Land und Wasser müssen in der Land-
wirtschaft und im Zusammenhang mit anderen Flächen 
geschickt genutzt und klimawandelbedingte Verschärfun-
gen berücksichtigt werden, um Ernährungs-, Klima- und 
Biodiversitätsziele gleichzeitig zu erreichen. In ihrer Vision 
zu „Landwirtschaft und Ernährung“ nimmt die EU-Kom-
mission explizit Bezug auf die Wasserresilienzstrategie und 
betont die Notwendigkeit, auf Klimarisiken zu reagieren 
sowie gesunde Böden und sauberes Wasser zu schützen 
(Europäische Kommission, 2025b). Eine vorausschauende 
Bewirtschaftung von Wasser aus Niederschlägen, Ober-
flächen- und Grundwasser sowie Bodenfeuchte spielt 
dabei eine Schlüsselrolle. Um die Berücksichtigung grünen 
Wassers zu fördern, die Landwirtschaft klimaresilienter 
aufzustellen und ihre Potenziale für die Stärkung eines 
klimaresilienten Landschaftswasserhaushalts zu nutzen, 
empfiehlt der WBGU:

Landwirt:innen als Grünwasserwirt:innen 
 wertschätzen und fördern
Die Landwirtschaft ist besonders von Veränderungen 
des Wasserhaushalts durch den Klimawandel betroffen 

Mehrgewinne durch Integration des 
klimaresilienten Wassermanagements 
in andere Politikfelder
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und aufgrund der Bewässerung von Kulturen der größte 
Nettowasserverbraucher in der EU (EEA, 2024a: 9). Von 
der Landwirtschaft geht die größte Belastung des Oberflä-
chen- und Grundwassers aus (EEA, 2024a: 5). Um dieser 
Anfälligkeit und Verantwortung Rechnung zu tragen, 
sollte eine klimaresiliente Landwirtschaft sowohl Fragen 
der Bewässerung (mit blauem Wasser) sowie Maßnahmen 
zu Erhaltung der Bodenfeuchte (grünes Wasser) adres-
sieren. So sieht auch die EU-Kommission die Förderung 
gesunder Böden hierbei als zentral an (Europäische Kom-
mission, 2025a). Neben angepassten Anbauweisen, die 
die Produktivität bei schwankendem Wasserdargebot 
erhalten, sollten verstärkt auch Puffer für verfügbares 
Wasser in der Landschaft erhalten und geschaffen werden, 
z. B. durch Wiederherstellung naturnaher Gewässer, Auen, 
Hecken, Wälder, sowie in Böden. Da Landwirt:innen auch 
Grünwasserwirt:innen sind, sollten sie künftig in dieser 
Rolle stärker unterstützt und eingebunden werden, damit 
sie zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, der Bio-
diversität von Böden, Grasland, Wäldern und aquatischen 
Ökosystemen beitragen können. Hierfür ist neben einem 
stärkeren Wissensaustausch (Europäische Kommission, 
2025a: 9 f.) auch die Schaffung und Verstärkung positiver 
finanzieller Anreize wichtig.

Fördermittel aus der GAP mobilisieren und 
 Agrarsubventionen reformieren
Die stärkere Verzahnung von EU-Agrarpolitik und EU-
Wasserpolitik bietet die Chance, die Resilienz der Land-
wirtschaft sowie des Wasserkreislaufs gleichzeitig zu 
stärken. Im Rahmen der GAP und der dazugehörigen 
nationalen Strategiepläne könnten Auswirkungen der 
Landwirtschaft auf den Wasserhaushalt in den Standards 
und geförderten Maßnahmen (inklusive der Höhe der 
jeweiligen Förderung) stärker berücksichtigt werden. 
Zum Beispiel tragen nichtproduktive Flächen, Dauergrün-
land oder Agroforstwirtschaft, die durch die aktuellen 
Öko-Regelungen der GAP gefördert werden, nicht nur 

zu Biodiversität und Klimaschutz bei, sondern sind auch 
„wasserwirksam“. Ein Teil der GAP-Mittel könnte gezielt 
für Maßnahmen eines klimaresilienten Wassermanage-
ments eingesetzt werden. Im nächsten Zyklus der GAP 
ab 2028 sollte diese außerdem – wie vom WBGU (2020) 
empfohlen – zu einer gemeinsamen Ökosystempolitik 
(GÖP) umgestaltet werden. Diese sollte in einem syste-
mischen Ansatz neben Agrar- auch andere Flächen, ver-
schiedene Abstufungen von multifunktionaler Nutzung 
und Schutz sowie verschiedene Akteure der ländlichen 
Entwicklung einbeziehen (WBGU, 2020). Zudem sollten 
Strukturen geschaffen werden, in denen Landwirt:innen 
nachhaltige und wasserfreundliche Methoden erproben 
können, während die Gesellschaft das Risiko von Ertrags-
minderungen teilweise übernimmt. Eine mögliche Regu-
lierung oder Bepreisung tatsächlicher Wasserentnahmen 
und -verbräuche auf Basis verbesserter Daten sollte unter 
Berücksichtigung sozialer Ausgewogenheit unterstützt 
werden. Bei Maßnahmen für einen effizienteren Umgang 
mit Wasser sollten Rebound-Effekte antizipiert und ggf. 
durch Regulierung adressiert werden.

Mehrgewinne durch Integration in die 
 EU-Verordnung über die Wiederherstellung  
der Natur

Die EU-Biodiversitätspolitik hat mit der EU-Wiederher-
stellungsverordnung (Kasten 3) an Bedeutung gewon-
nen. Ihre Ziele können nur erreicht werden, wenn die 
Biodiversitätspolitik mit einer klimaresilienten Wasser-
politik verknüpft wird. Laut der EU-Kommission müssen 
Wasser- und Klimaresilienz vollständig in die nationa-
len Wiederherstellungspläne integriert werden, die bis 
2026 entwickelt werden sollen (Europäische Kommission, 
2025a: 4). Zudem gibt es wasserrelevante Ziele der EU-
Wiederherstellungsverordnung und EU-Biodiversitäts-
strategie, die Renaturierungsmaßnahmen für Küsten- und 

Kasten 3

Die EU-Verordnung über die Wiederherstellung 
der Natur als Hebel für die Wiederherstellung 
eines klimaresilienten Landschaftswasserhaushalts

Die Verordnung über die Wiederherstellung der Natur (Verord-
nung (EU) 2024/1991, EU-Wiederherstellungsverordnung) ist 
im August 2024 in Kraft getreten und für alle Mitgliedstaaten 
unmittelbar verbindlich. Sie soll ihrem Gegenstand nach zu einer 
Erholung geschädigter Ökosysteme durch deren Wiederher-
stellung beitragen. Die Wiederherstellung soll dabei auch dem 
Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel dienen. 

Konkrete Ziele werden für die Wiederherstellung von u. a. Land-, 
Küsten- und Süßwasserökosystemen (Art. 4), städtischen Öko-
systemen (Art. 8), landwirtschaftlichen Ökosystemen (Art. 11) 
sowie die Wiederherstellung der natürlichen Vernetzung von 
Flüssen und der natürlichen Funktionen damit verbundener 
Auen (Art. 9) genannt. Zu den im Anhang I der Verordnung ge-
nannten Lebensraumtypen von Land-, Küsten- und Süßwasser-
ökosystemen gehören u. a. Hoch- und Niedermoore und Feucht-
wälder. Die Umsetzung der EU-Wiederherstellungsverordnung 
stellt einen Hebel für die flächendeckende Wiederherstellung 
eines klimaresilienten Landschaftswasserhaushalts dar, weil 
hierfür die Ökosystemleistungen renaturierter Ökosysteme von 
entscheidender Bedeutung sind.
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Süßwasserlebensräume bis 2030 erfordern (Europäische 
Kommission, 2025a: 27).

Viele Renaturierungsmaßnahmen, die Fluss- und 
Auenlandschaften, Moore sowie andere Feuchtgebiete 
und weitere Ökosystemtypen betreffen, können sowohl 
geschädigte Ökosysteme wiederherstellen als auch einen 
entscheidenden Beitrag zu Schutz, Verbesserung bzw. 
Wiederherstellung eines klimaresilienten Landschafts-
wasserhaushalts leisten. Zugleich ist für die langfris-
tige Sicherung der Wasserbedarfe von Ökosystemen, in 
Bezug auf Quantität wie Qualität, die flächendeckende 
Etablierung eines klimaresilienten Wassermanagements 
erforderlich. So können Ökosysteme vor den Auswirkun-
gen des Klimawandels und Übernutzung geschützt und 
wertvolle Ökosystemleistungen erhalten werden. Bei der 
Umsetzung der EU-Wiederherstellungsverordnung sollten 
Maßnahmen, die zugleich im Sinne eines klimaresilienten 
Wassermanagements sind, deshalb besondere Aufmerk-
samkeit erhalten. Gleichzeitig sollten Renaturierungsmaß-
nahmen, die grünes Wasser stärker einbeziehen (z. B. die 
Wiedervernässung von Mooren), bei der Umsetzung der 
WRRL berücksichtigt werden, denn sie können zugleich 
die Erreichung von Zielen der EU-Wiederherstellungsver-
ordnung befördern. Darüber hinaus empfiehlt der WBGU:

Maßnahmen des natürlichen Klimaschutzes 
 entschieden umsetzen
Maßnahmen des natürlichen Klimaschutzes, wie bei-
spielsweise in Deutschland durch das Aktionsprogramm 
Natürlicher Klimaschutz vorgesehen, bieten eine effektive 
Möglichkeit, Mehrgewinne für die Politikbereiche Biodi-
versität und Wasser zu erzielen (WBGU, 2024: 180). Die 
Wiederherstellung eines klimaresilienten Landschaftswas-
serhaushalts im Sinne einer klimaresilienten Umsetzung 
der WRRL sollte explizit die Renaturierung von Auen-
wäldern und -wiesen sowie gegebenenfalls von Galerie-
wäldern einschließen. Ihre ökologischen Funktionen und 
Ökosystemleistungen sind für eine gesteigerte Rückhalte- 
und Speicherfunktion von Wasser in der Landschaft und 
für die Bereitstellung siedlungsfreier Überflutungsräume 
bedeutsam. Zudem sollten Maßnahmen zur nachhaltigen 
Nutzung von Mooren gefördert und umgesetzt werden.

Die Entfernung von Barrieren in Flussläufen 
 vorantreiben
Um die Konnektivität von Flussläufen wiederherzustel-
len und weitreichende ökologische und wasserbezogene 
Mehrgewinne zu ermöglichen, sollten Barrieren in Fluss-
läufen, wo sinnvoll und möglich, entfernt werden. Dabei 
spielt nicht nur der Rückbau größerer Strukturen (> 10 m, 
z. B. Staudämme) eine Rolle, sondern auch die Entfernung 
kleinerer Barrieren (< 2 m) kann bedeutsam sein. Sie ist 
oft weniger kostspielig und findet gegebenenfalls schneller 
Zustimmung in der Gesellschaft (Belletti et al., 2020). Der 

Rückbau bzw. die Entfernung von Barrieren in Flüssen ist 
gerade mit Blick auf das Ziel der Biodiversitätsstrategie der 
EU, bis 2030 25.000 km freifließende Flüsse wiederherzu-
stellen (im Vergleich zu 2020), das auch in Art. 9 Abs. 1 
EU-Wiederherstellungsverordnung verankert ist, von 
großer Bedeutung. Die Wiederherstellung der natürlichen 
Vernetzung von Flüssen und der natürlichen Funktionen 
damit verbundener Auen kann auch für die Erreichung 
der Ziele der WRRL einen wichtigen Beitrag leisten.

Die Entstehung neuer Ökosysteme bei 
 Renaturierung und Beurteilung der Gewässer-
qualität berücksichtigen
Bei Renaturierungsmaßnahmen und Fachplanungen sollte 
stets die Möglichkeit der Entstehung neuer Ökosysteme 
einbezogen werden. Die zu erwartende und teilweise 
schon zu beobachtende Dynamik in der Entstehung 
neuer Ökosysteme sollte zu einer Reflexion des gesetzlich 
geregelten „guten ökologischen Zustands“ in der WRRL 
führen. Perspektivisch könnte die WRRL entsprechend 
ergänzt werden, um die Bedeutung von Renaturierung 
zur Steigerung der Resilienz von Ökosystemen zu berück-
sichtigen.

Mehrgewinne durch Integration in den  
Clean Industrial Deal

Die nachhaltige Transformation der Industrie, die mit dem 
Clean Industrial Deal angestrebt wird, hängt auch von 
der Verfügbarkeit von Wasser in hinreichender Quantität 
und Qualität ab, das z. B. für Kühlungsprozesse benötigt 
wird. Um die Wasserresilienz der EU zu stärken, sollten 
nach der EU-Wasserresilienzstrategie Wassereffizienz 
und -wiederverwendung in die Praktiken der wasser-
intensivsten Industriesektoren integriert werden (Euro-
päische Kommission, 2025a: 9). Maßnahmen, die einen 
klimaresilienten Landschaftswasserhaushalt stärken und 
das Wasserdargebot stabilisieren, bedeuten gleichzeitig 
Mehrgewinne für Akteure der Industrie. Daher empfiehlt 
der WBGU:

Wasserspezifische Maßnahmen in die Umsetzung 
des Clean Industrial Deal aufnehmen
Eine umfassende Integration eines klimaresilienten 
Umgangs mit Wasser bei der Umsetzung des Clean Indus-
trial Deal könnte nach Überzeugung des WBGU entschei-
dend dazu beitragen, die Finanzmittel für die notwendigen 
Maßnahmen des klimaresilienten Wassermanagements zu 
mobilisieren. Bei allen beteiligten Akteuren, z. B. in der 
Industrie, sollte zudem das Bewusstsein für die Bedeutung 
klimaresilienten Wassermanagements für die nachhaltige 
Industrietransformation und die langfristige Wettbe-
werbsfähigkeit gestärkt werden.
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Wasserbezogene Daseinsvorsorge staatlich 
 finanzieren und gewährleisten
Die Gewährleistung wasserbezogener Daseinsvorsorge ist 
eine zentrale staatliche Aufgabe. Aus Sicht des WBGU 
obliegt es dem Staat, als zentraler Hüter der Wasserver-
fügbarkeit und -qualität zu agieren. Zwar können private 
Akteure in die Wahrnehmung dieser Aufgabe eingebun-
den werden, doch muss die staatliche Verantwortung für 
die Gewährleistung der Wasserverfügbarkeit und -qualität 
klar im Vordergrund stehen. Das Beispiel Großbritannien 
zeigt, dass es bei der Privatisierung von Wasserversorgung 
zu negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen 
und hohen Kosten für Verbraucher:innen kommen kann.

Die Daseinsvorsorge erfordert verlässliche und lang-
fristige Finanzierungsstrukturen, zu der ein neuer EU-
Fonds für Wasserresilienz – etwa für Investitionen in ent-
sprechende nachhaltige Infrastrukturen und naturbasierte 
Ansätze – und die Integration wasserbezogener Belange 
in bestehende Finanzierungsmechanismen beitragen kann 
(Europäisches Parlament, 2025: Abs. 77 f.). Laut der 
EU-Kommission besteht derzeit eine Finanzierungslü-
cke von mindestens 23 Mrd. € jährlich für die Imple-
mentierung existierender Wasserrechtsakte. Um diese 
Finanzierungslücke zu verkleinern, soll die Europäische 
Investitionsbank bis 2027 insgesamt 15 Mrd. € für die 
Umsetzung der Wasserresilienzziele und -maßnahmen 
zur Verfügung stellen (Europäische Kommission, 2025a). 
Dieser zusätzliche Finanzrahmen der EU-Kommission ist 
zwar zu begrüßen, muss aber angesichts der Herausforde-
rungen und der hohen Dringlichkeit im Umfang deutlich 
erweitert und in der Laufzeit ausgedehnt werden, da nur 
wenige Maßnahmen sofortige Wirkung zeigen werden.

Das Europäische Parlament (2025: Abs. 78) betont, 
dass die Erschwinglichkeit für alle Haushalte und ggf. 
begrenzte finanzielle Spielräume von Mitgliedstaaten 
berücksichtigt werden sollten. Der Fokus der Förderung 
sollte zudem auf gemeinwohlorientierten Maßnahmen 
liegen. Private Akteure sollten entsprechend ihrer Verant-
wortung für anfallende Kosten oder gemäß der Vorteile, 
die sie aus resilienzsteigernden Maßnahmen ziehen, an 
der Finanzierung beteiligt werden. Auch eine angemes-
sene und umfassende Bepreisung der Ressource Wasser 
kann die Finanzierungsspielräume erhöhen. Wo belast-
bare Daten zur Wassernutzung bislang fehlen, sind diese 
hierfür gezielt zu erzeugen. Schließlich sind ökonomische 
und regulatorische Anreize zur Förderung eines effizi-
enten Wasserverbrauchs zentral, da sie nicht nur den 
Gesamtverbrauch senken, sondern auch die langfristige 
wasserbezogene Daseinsvorsorge erleichtern.
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Die EU-Wasserresilienzstrategie betont die globale Dimen-
sion von Wasser sowie die Wichtigkeit der Agenda 2030 
und der Vision „Wassersicherheit für alle“. Das Voran-
gehen der EU wird von der Kommission auch als Mög-
lichkeit zum Aufbau weltweiter strategischer Allianzen 
gesehen, insbesondere im Hinblick auf die UN-Wasser-
konferenz 2026 (Europäische Kommission, 2025a). Im 
Bereich Klima- und Biodiversitätspolitik hat die EU bereits 
gemeinsame außenpolitische Positionen entwickelt und 
dadurch erfolgreich die internationalen Verhandlungen 
geprägt. Auch Wasser stellt ein Gut gemeinsamer Sorge 
der Menschheit dar und bedarf daher gemeinsamer Gover-
nancemaßnahmen aller Staaten. Um die internationalen 
wasserpolitischen Verhandlungen prägen zu können, 
schlägt der WBGU die Abstimmung einer gemeinsamen 
EU-Wasseraußenpolitik vor (WBGU, 2025). Dies würde es 
der EU ermöglichen, sich für eine internationale Wasser-
strategie einzusetzen und damit wichtige diplomatische 
Impulse für weltweite Klimaresilienz im Wasserbereich 
zu setzen. 

Die UN-Wasserkonferenz 2023 hat das Thema  Wasser 
auf die Agenda internationaler Politik gesetzt. Für 2026 
und 2028 sind zwei weitere UN-Wasserkonferenzen 
geplant. Die EU kann dieses Momentum nutzen und sollte 
sich dafür einsetzen, die internationalen Verhandlungen 
längerfristig zu verankern, um eine global abgestimmte 
Wassergovernance zu ermöglichen. Bisher fehlt hierfür 
der institutionelle Rahmen auf UN-Ebene. Entsprechend 
schlägt der WBGU das Aushandeln einer Internationa-
len Wasserstrategie vor, die an bisherige internationale 
wasser politische Prozesse anknüpft. Hierfür ist wichtig zu 
klären, welche Impulse die EU auf internationaler Ebene 
setzen könnte, um die bisher fragmentierte globale Was-
sergovernance zu integrieren und die weltweite Klima-
resilienz im Wasserbereich langfristig zu stärken. Der 
WBGU empfiehlt, dass die EU sich – auf der EU-Wasser-
resilienzstrategie aufbauend – für die Etablierung einer 
Internationalen Wasserstrategie einsetzt und die Einfüh-
rung einer Water Mapping Initiative (inklusive einer Wis-
senschaftsplattform) vorantreibt. Erfahrungen aus dem 
neuen Copernicus Water Thematic Hub der EU, der Wissen 
aufbereiten und für Entscheidungsträger:innen bündeln 
soll, könnten hier einfließen (Europäische Kommission, 
2025a: 16). Außerdem sollte sich die internationale 

Gemeinschaft auf zentrale Kriterien eines klimaresilienten 
Wassermanagements als Teil der Internationalen Wasser-
strategie einigen (Abb. 2). Für die Ausgestaltung einer 
Internationalen Wasserstrategie im Rahmen zukünftiger 
UN-Wasserkonferenzen empfiehlt der WBGU:

Austausch zwischen Staaten initiieren und 
 Leitprinzipien für internationale Wasser-
governance formulieren
Für die Entwicklung einer Internationalen Wasserstrategie 
sollte zunächst ein Soft-Law-Prozess initiiert werden, 
der Austausch und Koordination zwischen Staaten und 
anderen relevanten Akteuren ermöglicht. Das Ziel für 
die globale Staatengemeinschaft sollte zum einen sein, 
sich auf Regelungen zur grenzüberschreitenden Bewirt-
schaftung blauen Wassers (Oberflächenwasser, Grund-
wasser) zu einigen. Zum anderen sollten mit Hinblick 
auf grünes Wasser (Bodenfeuchte) Datenlücken gefüllt 
und Erfahrungswissen geteilt werden. Ausgangspunkt 
für die Formulierung von gemeinsamen Leitprinzipien 
für internationale Wassergovernance sollte die Anerken-
nung des Schutzes von Wasserressourcen als Gegenstand 
gemeinsamer Sorge der Menschheit (common concern 
of humankind) sein, flankiert durch ein universelles 
Menschenrecht auf Wasser als Teil des bereits von der 
UN-Generalversammlung anerkannten Menschenrechts 
auf eine gesunde Umwelt. Die Internationale Wasser-
strategie könnte dann Berichtspflichten zu freiwilligen 
Verpflichtungen festlegen (etwa im Rahmen der Water 
Action Agenda von 2023). Quantifizierbare Ziele und 
Berichtspflichten ermöglichen eine Überprüfung und 
den Vergleich zwischen Staaten. Solche weichen Normen 
können als Katalysator für spätere verbindliche Regelun-
gen dienen. Das neue Wasserresilienzforum, durch das 
die Umsetzung der EU-Wasserresilienzstrategie alle zwei 
Jahre überprüft werden soll, kann hier als Vorbild dienen 
(Europäische Kommission, 2025a).

Governance von grünem und blauem  
Wasser vereinheitlichen und bestehende  
Konventionen stärken
Die internationale Wassergovernance weist Überschnei-
dungen mit zahlreichen Politikprozessen auf, die blaues 
und grünes Wasser adressieren (z. B. UNFCCC, CBD, 

Gemeinsame EU-Wasser  außen-
politik entwickeln 
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UNCCD, Ramsar Convention on Wetlands). Sowohl grünes 
als auch blaues Wasser sollten daher in den Zielen einer 
Internationalen Wasserstrategie und Indikatoren zu natio-
nalen Maßnahmen enthalten sein. Die Abstimmung mit 
den genannten Politikprozessen sollte sichergestellt wer-
den (Abb. 3). Gleichzeitig könnte eine Internationale 
Wasserstrategie für Staaten Anreiz bieten, den beiden 
bestehenden völkerrechtlichen Wasserkonventionen 
beizutreten. Hierzu sollte eine Plattform zur Klärung 
umstrittener Fragen zur Auslegung der Konventionen 
beitragen. Die Anwendungsbereiche der beiden Kon-
ventionen sollten um die Regulierung grünen Wassers 
erweitert werden.

Wassersekretariat auf UN-Ebene etablieren und 
regionale Plattformen einrichten
Auf UN-Ebene sollte ein eigenes Sekretariat einge-
richtet werden, dessen zentrale Aufgaben die Vorbe-
reitung zukünftiger Wasserkonferenzen und das Moni-
toring der gesetzten Ziele wären. Es könnte durch die 
UN-Sondergesandte für Wasser geleitet werden. Das 
Expert:innengremium der vorgeschlagenen Water Map-
ping Initiative sollte das Sekretariat beraten. Um regionale 
Organisationen zu stärken, könnten regionale Plattformen 
für multilaterale Treffen eingerichtet werden. So könnten 
Ziele und Maßnahmen für regionale Wasserstrategien for-
muliert werden. Als Vorbild kann das Sendai-Rahmenwerk 
für Katastrophenvorsorge dienen. Anreize zur Mitwirkung 

könnten durch die Aufbereitung wissenschaftlicher und 
technischer Expertise sowie zusätzliche wasserspezifische 
Kooperations- und Finanzierungsmöglichkeiten für die 
Umsetzung der gemeinsamen Ziele entstehen.

Integration von Wasser in wirtschaftliche Ent-
scheidungen auf internationaler Ebene stärken
Die Integration des Schutzes von Wasserressourcen in 
wirtschaftliche Entscheidungen ist von hoher Relevanz. 
Eine Grundvoraussetzung dafür ist, Auswirkungen wirt-
schaftlicher Aktivitäten auf Wasserressourcen zu erfassen 
und wasserbezogene Risiken, z. B. durch Änderung der 
Wasserverfügbarkeit aufgrund des Klimawandels, für 
Akteure und Investoren transparent zu machen. Staa-
ten sollten daher in Anerkennung einer Internationalen 
Wasserstrategie darauf hinarbeiten, diese Transparenz im 
Rahmen der unternehmerischen Berichterstattungs- und 
Offenlegungsverpflichtungen national und international 
zu stärken und weiterzuentwickeln.

Wirtschaftsbeziehungen und Handelspolitik  
an den Zielen der Internationalen Wasserstrategie 
ausrichten 
Internationale Wirtschaftsbeziehungen und Handelspoli-
tik sollten nachhaltige Wassernutzung fördern und Was-
serknappheit in Regionen unter Wasserstress keinesfalls 
verschlimmern (GCEW, 2023). Die bisherige Praxis deckt 
sich oft nicht mit diesem Leitbild. Beispielsweise wird oft 

Abbildung 2
Die Internationale Wasserstrategie und nationale Wasserstrategien wirken mit dem lokalen Wassermanagement zusammen, 
das neben Kommunen alle relevanten Akteure umfasst. Nationale Wasserstrategien sollten kohärent mit der Internationalen 
Wasserstrategie formuliert werden und lokal Maßnahmen des klimaresilienten Managements anstoßen. 
Quelle: WBGU
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Internationale Wasserstrategie
 > komplementär zu bestehenden Abkommen; multilaterale Treffen und regionale Plattformen

 > Umgang mit blauem und grünem Wasser in Zeiten des Klimawandels
 > gemeinsame Vorsorge für Wassernotlagen, Water Mapping Initiative

Nationale klimaresiliente Wasserstrategien

 > gesellschaftliche Aushandlung akzeptabler Risiken und vorsorglicher Anpassungen
 > Rahmensetzungen für Transformationen

 > fortlaufende Weiterentwicklung mit wissenschaftlicher Begleitung

Lokales klimaresilientes  
Wasser management

 > vorsorgeorientiert, adaptiv, systemisch
 > staatlich und selbstorganisiert

Katastrophenhilfe und  
Krisenmanagement 

 > z. B. Reaktion auf Dürren, Fluten
 > technisch, institutionell, finanziell
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exportorientierte Landwirtschaft subventioniert, die nicht 
mit dem Schutz lokaler Wasserressourcen vereinbar ist. 
Eine weitere Herausforderung ist hierbei, dass Auswir-
kungen von Handels- oder Investitionsabkommen auf 
Wassernutzung und -management (Spillover) im Rahmen 
von Handelsabkommen keine Berücksichtigung finden. 
Dabei sind grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten 
für eine bessere Integration wasserbezogener Auswirkun-
gen und Risiken im Rahmen internationaler Handelspolitik 
denkbar, beispielsweise im Rahmen der Welthandels-
organisation, von regionalen Handelsabkommen oder 
auch von Investitionsschutzabkommen.

Kooperation mit Ländern niedrigen und mittleren 
Einkommens stärken 
Der Schutz von Wasserressourcen sollte mit den sonsti-
gen Wachstums- und Entwicklungszielen von Ländern 
mittlerer und niedriger Einkommen vereinbar sein. Durch 
eine engere internationale und bilaterale Kooperation zu 
wasserbezogenen Themen können Länder niedrigen und 
mittleren Einkommens darin unterstützt werden, ihre 
Entwicklungsziele und einen nachhaltigeren Umgang 
mit Wasser zu erreichen sowie negative Wirkungen 
von Wirtschafts- und Handelsbeziehungen auf Wasser-
dargebot und -verfügbarkeit oder -qualität zu vermeiden. 
Unterstützung kann nicht nur durch finanzielle Hilfen, 
sondern insbesondere auch durch Partnerschaften für die 

Entwicklung und Implementierung neuer Technologien 
oder zum Aufbau von Kapazitäten geleistet werden.

Einrichtung einer internationalen  
Water Mapping Initiative
Der WBGU empfiehlt die Einrichtung einer internatio-
nalen Water Mapping Initiative, um drohende regionale 
Wassernotlagen mit globaler Dimension (z. B. Gletscher-
schmelze im Hindukusch-Karakorum-Himalaya oder 
extreme Wasser knappheit in Städten) frühzeitig zu 
erkennen und mit den Ergebnissen Entscheidungspro-
zesse zu informieren. Dafür sollte eine Wissenschafts-
plattform bestehende Expertise zusammenführen und 
regional spezifische Veränderungen ermitteln (Abb. 4). 
Dies umfasst Langzeitdatenreihen sowie Monitoring- und 
Beobachtungsdaten auf allen Ebenen (lokal bis global) 
ebenso wie die Integration von Prognosen zu den Folgen 
des Klimawandels, des Biodiversitätsverlusts oder der Ver-
schmutzung (z. B. von IPCC und IPBES). Zur Steuerung der 
Wissenschaftsplattform sollte ein Expert:innengremium 
eingerichtet werden, das z. B. verbindliche Standards 
und Indikatoren für das Wassermonitoring weltweit 
entwickelt, vorliegende Erkenntnisse bewertet und die 
Ergebnisse in politische Prozesse einspeist. Das Gre-
mium informiert die UN-Wasserkonferenzen und wasser-
bezogene regionale Dialogplattformen und unterstützt 
Wasser behörden bei der Umsetzung eines klimaresilienten 

Abbildung 3
Prozedural bietet die Internationale Wasserstrategie einen institutionellen Rahmen für die Governance zu blauem und grünem 
Wasser. Inhaltlich sollte sie Bezug nehmen auf bestehende Konventionen und globale Normen.
Quelle: WBGU
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Wassermanagements. Die Wissenschaftsplattform und 
das Expert:innengremium sollten institutionell bei UN 
Water angesiedelt sein, während Datenbanken sowie 
die wissenschaftlichen Auswertungen bei international 

beauftragten nationalen Forschungseinrichtungen liegen. 
Die Finanzierung erfolgt idealerweise durch die G7 und 
G20 sowie auf freiwilliger Basis durch weitere Staaten.

Fazit

Die Europäische Wasserpolitik befindet sich weiterhin im 
Aufbruch. Sie erhält durch die EU-Wasserresilienzstrate-
gie neue und gute Impulse. Der Druck zu handeln ist hoch: 
nutzungs- und klimawandelbedingte Wassernotlagen 
häufen sich nicht nur weltweit, sondern insbesondere 
innerhalb der EU. Der eingeläutete Aufbruch zu einer 
neuen EU-Wasserpolitik bietet die Chance, sie an Prin-
zipien und Anforderungen des vom WBGU entwickelten 
klimaresilienten Wassermanagements zu orientieren. Der 
WBGU empfiehlt, das klimaresiliente Wassermanagement 
und grünes Wasser als Schutzgut in das bisherige EU-
Wasserrecht zu integrieren. Diese Integration – etwa in 
Bewirtschaftungspläne, Maßnahmenprogramme und 
behördliches Bewirtschaftungsermessen – könnte ohne 

Änderung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erfolgen 
und durch eine Kommis sionsmitteilung unterstützt wer-
den. Mehr Rechtssicherheit würde durch eine Änderung 
der WRRL erzeugt. Darüber hinaus schlägt der WBGU 
vor, dass das klimaresiliente Wassermanagement und das 
grüne Wasser in weitere Politikfelder der EU, insbesondere 
die Gemeinsame Agrarpolitik, die Biodiversitätspolitik 
(EU-Wiederherstellungsverordnung) und die Industriepo-
litik (Clean Industrial Deal) integriert werden. Im Hinblick 
auf die internationale Wassergovernance empfiehlt der 
WBGU, dass die EU eine gemeinsame Wasseraußenpolitik 
entwickelt, klimaresilientes Wassermanagement auch hier 
zentral verankert, und dadurch die Wasserkonferenzen 
2026 und 2028 prägt.

Wissenschaftliche  
Grundlagen

 > Prognosen von IPCC  
und IPBES, ggf. Ergebnisse 
des in Verhandlung befind-
lichen Weltchemikalienrats 

 > Daten und Ergebnisse   
nationaler Wasserforschung

 > Lokale und regionale Daten 
und Erfahrungen mit  
vergangenen Notlagen

 > Hochaufgelöste Daten aus 
Prognosemodellen der  
lokalen Ebene (Flusseinzugs-
gebiete) und mittleren  
Ebene (Weltregionen,  
z. B. Europa)

 
Water Mapping Initiative 

Ziel: 
Wassernotlagen, um Abstand zu Grenzen  

der Beherrschbarkeit zu wahren.

Wissenschaftsplattform  
Aufgabe:

 > Führt bestehende wissenschaftliche  
Expertise zusammen, um drohende  

Wassernotlagen zu identifizieren

Expert:innengremium 
Aufgaben:

 > Erstellt Szenarien zur Entwicklung des  
Wasserhaushalts in Notlagenregionen 

 > Schafft Grundlagen für Austausch mit 
Wirtschaft, Politik, Stakeholdern

Adressierte  
Politikprozesse

 > Informiert auf inter-
nationaler Ebene UN- 
Wasserkonferenzen

 > Informiert auf regionaler 
Ebene wasserbezogene 
Dialogplattformen der 
Weltregionen (im Rahmen 
der vorgeschlagenen  
Internationalen Wasser-
strategie)

 > Unterstützt auf lokaler 
Ebene Wasserbehörden  
in Notlagenregionen  
bei Umsetzung von  
klimaresilientem Wasser-
management

Abbildung 4
Die Water Mapping Initiative besteht aus einer Wissenschaftsplattform und einem Expert:innengremium. Die 
Wissenschaftsplattform soll drohende Wassernotlagen durch die Integration wissenschaftlicher Grundlagen möglichst frühzeitig 
erkennen. Das Expert:innengremium soll auf dieser Basis internationale, regionale und lokale Politikprozesse informieren und 
unterstützen.
Quelle: WBGU
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Abkürzungen

AEUV   Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
CBD Convention on Biological Diversity
    Biodiversitätskonvention, auch: Übereinkommen über die biologische Vielfalt
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations
    Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
G7  Gruppe der Sieben (Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten)
GAP Gemeinsamen Agrarpolitik
GÖP Gemeinsame Ökosystempolitik
WRRL Wasserrahmenrichtlinie
Ramsar Ramsar Convention on Wetlands
    Internationales Übereinkommen über Feuchtgebiete
SDGs Sustainable Development Goals
    Ziele für nachhaltige Entwicklung
UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification
	 		 	 Übereinkommen	der	Vereinten	Nationen	zur	Bekämpfung	der	Wüstenbildung	(auch	Desertifikationskonvention)
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
    Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, auch Klimarahmenkonvention
UNEA United Nations Environment Assembly
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    Welthandelsorganisation
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